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Zweiter Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des 
Europarates 

Am 10. und 11. Oktober 1997 findet in Straßburg der Zweite Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarates statt. 

Der Europarat ist die älteste europäische Institution. Nach dem politi-
schen und wirtschaftlichen Zusammenbruch der Staaten Mittel- und 
Osteuropas gehören ihm mittlerweile nahezu alle europäischen Staaten 
an. Damit kommt ihm als einziger paneuropäischer Organisation beim 
Wiederzusammenwachsen der Staaten Europas eine herausragende Be

-

deutung zu. 

Die Mitgliedstaaten haben sich durch ihren Beitritt zur Beachtung der 
elementaren demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätze ver-
pflichtet. Diese beinhalten u. a. den Schutz der Menschenrechte, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Rechte der Minderheiten, die Gewährleistung 
der parlamentarischen Kontroll- und Mitwirkungsrechte, die Medien- 
und Pressefreiheit, die Rechte der Opposition und die eigenverant-
wortlichen Rechte der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften. 

Vorbemerkung 

Die Bedeutung des Europarates liegt in seiner zentralen Rolle bei 
der Sicherung von Demokratie, Menschenrechten und Recht-

staatlichkeit in ganz Europa. Der zweite Gipfel der Staats- und 
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Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarates am 10./11. 
Oktober in Straßburg soll diese Funktion erneut unterstreichen. In 

diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung die bal-
dige Umsetzung des 11. Protokolls zur Europäischen Menschen-

rechtskonvention, das die Einsetzung des Ständigen Menschen-
rechtsgerichtshofes beinhaltet. Damit wird die zukünftige Effekti-
vität des Menschenrechtsschutzes des Europarates gestärkt und 

auf Dauer gewährleistet. 

Weitere Schwerpunkte der Tätigkeit des Europarates sind die 
Unterstützung der neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- und Ost-
europa bei der Konsolidierung demokratischer Strukturen sowie 

das umfangreiche Arbeitsprogramm zwischenstaatlicher Zusam-

menarbeit. 

1. In welcher Form ist die Bundesregierung bereit, diese wesentlichen 
Aufgabenbereiche des Europarates - insbesondere auch im Rahmen 
ihres Vorsitzes im Ministerkomitee - politisch besonders zu unter-
stützen? 

Eine wichtige Aufgabe für den deutschen Vorsitz wird die Einlei-
tung der Implementierung der Gipfelergebnisse sein. Die Bun-
desregierung wird mit Nachdruck auf eine möglichst schnelle 
Umsetzung hinwirken. Dabei wird sie sich von den vom Gipfel 

vorgegebenen Prioritäten leiten lassen. 

Daneben wird die Bundesregierung die von dem vorhergehenden 
Vorsitz begonnenen Arbeiten fortführen. Besonders wichtig sind 

die Verbesserung und Fortentwicklung der im Ministerkomitee 
und in der Parlamentarischen Versammlung entwickelten Moni-
toring-Verfahren, die weitere Integration der mittel- und osteuro-
päischen Reformstaaten in die Gemeinschaft der Demokratien 
Europas sowie die Unterstützung der Beitrittskandidaten bei der 
Erfüllung der menschenrechtlichen und demokratischen Stan-

dards des Europarates. 

Sie wird auch darauf hinwirken, daß die erfolgreichen Demokra-
tisierungsprogramme des Europarates noch stärker auf die kon-

kreten Bedürfnisse der neuen Mitgliedstaaten konzentriert wer-
den. In diesem Zusammenhang soll auch die weitere Zusammen-
arbeit mit OSZE und EU weiter intensiviert und eine effektive 

Abstimmung der Institutionen gewährleistet werden. 

2. Durch welche rechtsverbindlichen Instrumente kann die Hand-
lungsfähigkeit des Europarates in den vorgenannten Bereichen ge-
stärkt werden, um in ganz Europa einen Raum demokratischer 
Stabilität und Sicherheit zu schaffen? 

Die Bundesregierung sieht in der Europäischen Menschenrechts-
konvention, den verschiedenen Zusatzprotokollen zur EMRK und 
der Antifolterkonvention die Instrumente, die den Europarat in die 
Lage versetzen, zu einem Raum demokratischer Stabilität und 

Sicherheit in Europa beizutragen. 
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Die Bundesregierung befürwortet in diesem Zusammenhang die 
baldige Ratifizierung der Konventionen durch die neuen Mit-
gliedstaaten. Die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Min-
derheiten, deren Überwachungsmechanismus kürzlich im Komitee 
der Ministerbeauftragten festgelegt wurde, sowie die Charta der 
europäischen Minderheiten- und Regionalsprachen sind weitere 
Instrumente, die den Europarat in die Lage versetzen, mit den an-
deren internationalen Organisationen aktiv an der Schaffung von 
demokratischer Sicherheit in Europa mitzuwirken. Wichtig ist, daß 
die Überwachungsmechanismen in vollem Umfang angewandt 

werden. Darüber hinaus sind die Konventionen des Europarates im 
Bereich der rechtlichen Zusammenarbeit unentbehrliche Instru-
mente bei der weiteren Harmonisierung der Rechtsordnungen in 

Europa. Die Bundesregierung setzt sich für die weitere Inten-
sivierung der Zusammenarbeit in diesem Bereich ein. 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um bisher fest-
zustellende Überschneidungen mit anderen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen wie der EU, der OSZE und der NATO zu vermeiden und 
um eine konkrete Arbeitsteilung zu ermöglichen? 

Welche Impulse können hierbei von dem Zweiten Gipfel der Staats- 
und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarates ausgehen? 

Die Bundesregierung mißt der effizienten Zusammenarbeit der 
verschiedenen Institutionen in Europa hohe Priorität bei. Wichtig 
ist, daß die Organisationen sich untereinander verständigen und 
jeweils nach Maßgabe ihrer komparativen Vorteile tätig werden. 
Dabei ist Doppelarbeit zu vermeiden. In diesem Zusammenhang 
unterstützt die Bundesregierung die Bemühungen, das ins Auge 
gefaßte Memorandum of Understanding zwischen OSZE und 
Europarat zu verabschieden, das die Richtlinien für die Koopera-
tion beider Organisationen definiert. Dem Ziel einer möglichst 
effizienten Zusammenarbeit dienen auch die regelmäßigen Tref-
fen zwischen Vertretern des Europarates, der Europäischen Union 
und der OSZE. 

Ein jüngstes Beispiel ist die vorgesehene Kooperation zwischen 
der im Rahmen der Europäischen Union beschlossenen Euro-
päischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit (ESBRF) und der Europäischen Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarates. Darüber hinaus 
werden auf der Grundlage eines Briefwechsels zwischen dem 
Präsidenten der EU-Kommission Santer und Generalsekretär Tar-
schys vom 5. November 1996 Vertreter der EU-Kommission ein-
geladen, an den Sitzungen der verschiedenen Berichterstatter-

gruppen des Komitees der Ministerbeauftragten teilzunehmen, 
die für sie von Interesse sind. Eine ähnliche Regelung gilt umge-
kehrt für die Teilnahme von Vertretern des Europarats an Sitzun-
gen im EU-Rahmen. 

Der Gipfel soll die Notwendigkeit der Zusammenarbeit unter-
streichen und weitere Vereinbarungen zwischen den Institutionen 
mit dem Ziel einer größeren Effizienz anregen. 
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4. Wie gedenkt die Bundesregierung die Tätigkeit des neugegründeten 
Ausschusses zur Überwachung der Pflichten und Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten des Europarates (Überwachungsausschuß) zu 
unterstützen? 

Die Bundesregierung begrüßt den Beschluß der Parlamentari-
schen Versammlung, einen Ausschuß zur Überwachung der von 
den Mitgliedstaaten eingegangenen Verpflichtungen einzurich-
ten. Sie wird im Ministerkomitee Wert auf eine enge Abstimmung 
mit dem Ausschuß der Parlamentarischen Versammlung legen. 

5. Wie können nach Auffassung der Bundesregierung die Sozialcharta 
des Europarates und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten 
gestärkt werden, um zu einer größeren sozialen Kohäsion zwischen 
den Mitgliedstaaten des Europarates zu gelangen? 

Gegenwärtig haben von den 40 Mitgliedstaaten des Europarates 
lediglich 21 Staaten die Europäische Sozialcharta von 1961 ratifi-
ziert. Die Wirkung der Charta muß vor allem durch weitere Ratifi-
kationen gestärkt werden. Die Bundesregierung unterstützt die 
entsprechenden Bemühungen des Europarates. 

6. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß bei neuen Konven-
tionen und Protokollen die Initiativen der Parlamentarischen Ver-
sammlung stärker als bisher einbezogen werden sollen? 

Wie kann bei der konkreten Ausarbeitung eines Konventionstextes 
gewährleistet werden, daß der parlamentarische Sachverstand und 
somit auch Änderungsanträge der Versammlung in den endgültigen 
Konventionstext einfließen? 

Die Bundesregierung begrüßt die substantiellen und engagierten 
Beiträge der Parlamentarischen Versammlung bei der Ausarbei-
tung von Konventionen. So sind vor allem durch das aktive Mit-
wirken der Parlamentarischen Versammlung wichtige Verbesse-
rungen bei der Ausarbeitung der Biomedizinkonvention möglich 
geworden. Insgesamt geht ein großer Teil der derzeit 165 zur 
Zeichnung aufgelegten Konventionen des Europarats auf Vor-
schläge der Parlamentarischen Versammlung zurück. Insofern ist 
die Bundesregierung der Auffassung, daß die Beteiligung der 
Parlamentarischen Versammlung bei der Ausarbeitung von Kon-
ventionstexten in hohem Maße gegeben ist. Die Bundesregierung 
hält es allerdings für wichtig, daß der Parlamentarischen Ver-
sammlung vor der endgültigen Annahme eines Textes durch das 
Ministerkomitee genügend Zeit für eine fundierte Stellungnahme 

zur Verfügung steht. 

7. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die Mitwirkung 
der Parlamentarischen Versammlung - nicht nur bei der Ausarbei-
tung von Konventionen - gegenüber dem Ministerkomitee zu stärken 
und der eigenständigen Rolle der Parlamentarischen Versammlung 
auch bei der Aufstellung des Haushalts und des Arbeitsprogramms 
Rechnung zu tragen? 
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Eine eigenständigere Rolle der Parlamentarischen Versammlung 
in bezug auf die übrigen Organe des Europarates würde eine 
Änderung der Statuten des Europarates vom 5. Mai 1949 voraus-

setzen. 

Den Haushalt für die Parlamentarische Versammlung kann diese 
vorschlagen, die Verabschiedung erfolgt aber nach den Statuten 
durch das Ministerkomitee - nach Prüfung durch den General-
sekretär. Das Arbeitsprogramm liegt in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung würde eine stärkere Be-
teiligung der Parlamentarischen Versammlung bei der Gestaltung 
des Arbeitsprogramms begrüßen. 

8. Ist die Bundesregierung bereit, den durch die Erweiterung des Euro-
parates gewachsenen Aufgaben des Ministerkomitees mit der regel-
mäßigen Entsendung entscheidungsbefugter Vertreter in dieses 
Gremium Rechnung zu tragen und in diesem Sinne auf andere Mit-
gliedstaaten einzuwirken? 

Die Bundesregierung ist im Ministerkomitee stets durch einen 
Minister oder einen Ministerbeauftragten vertreten. 

9. Wie kann sichergestellt werden, daß die deutsche Sprache im Rah-
men der Arbeit des Europarates einen höheren Stellenwert erhält, der 
ihrer Bedeutung in Europa entspricht? 

Deutsch ist zur Zeit bereits Arbeitssprache in der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarats und im Kongreß der Gemein-
den und Regionen Europas. Die Bundesregierung bemüht sich 
kontinuierlich, die Verwendung von Deutsch als Arbeitssprache 
weiter voranzutreiben. 

Inzwischen ist es aufgrund intensiver Bemühungen der Bundes-
regierung 1997 erstmalig gelungen, einen Haushaltstitel im Be-
reich der intergouvernementalen Zusammenarbeit zu schaffen, 
der für Dolmetschungen und Übersetzungen in nichtoffizielle 
Sprachen zur Verfügung steht und zu einem großen Teil der Ver-
wendung von Deutsch als Arbeitssprache zugute kommen wird. 

Die Einführung von Deutsch als Amtssprache setzt eine ratifizie-
rungsbedürftige Änderung des Statuts des Europarates voraus, 
die allenfalls langfristig erreichbar sein wird. 








